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RS OGH 1983/3/15 5Ob6/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1983

Norm

WEG 1975 §13 Abs3

WEG 1975 §26 Abs1

Rechtssatz

Die im § 13 Abs 3 Satz 2 WEG normierte Verp5ichtung des Wohnungseigentümers, das Betreten und die Benutzung

seiner Wohnung zu gestatten, soweit dies für Erhaltung der gemeinsamen Teile der Liegenschaft erforderlich ist, ist im

streitigen Rechtsweg durchzusetzen.
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